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Satzung 
 
 
 

§ 1 
Name und Sitz des Vereins 

 
Der Verein führt den Namen  
                                
                                Deutsches Kompensations Forum e.V.  (DKF) 
 
und hat seinen Sitz in München. Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichts München unter der 
Nummer VR 16773 eingetragen. Gerichtsstand des Vereins ist München. 
 

§ 2 
Zweck des Vereins 

 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. d.  Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung und ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Ziele. 
 
(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Verständnisses in der Öffentlichkeit, bei Industrie, 
Handel, Verbänden und Behörden durch geeignete Bildungs- und Informationsmaßnahmen auf dem 
international wichtigen Gebiet der Kompensation in ihren verschiedenen Arten, wie Offset, Industrielle 
Zusammenarbeit, Countertrade, Barter und dergleichen. 
Der Vereinszweck wird schwerpunktmäßig verwirklicht durch die berufliche Weiterbildung durch 
Seminare und Vortragsveranstaltungen aller mit Kompensationsgeschäften befaßten Personen. 
 
(3) Durch vom Verein geförderte geeignete Maßnahmen und in enger Zusammenarbeit mit 
Berufsakademien, Fachhochschulen und Universitäten sollen Kenntnisse auf dem Gebiet der  
Kompensationsgeschäfte an Studentinnen und Studenten vermittelt werden. 
 

§ 3 
Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person ab vollendetem 18. Lebensjahr, 
Personenvereinigung oder juristische Person werden. Es gibt ordentliche und außerordentliche 
Mitglieder, Unternehmen können nur ordentliche Mitglieder werden. 
 
(2) Die Anmeldung zur Aufnahme in den Verein muß schriftlich erfolgen. Über die Aufnahme 
entscheidet die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes. Durch die Aufnahme wird das 
Mitglied auf die Satzung und die von den Organen des Vereins beschlossenen Regelungen 
verpflichtet. 
 

§ 4 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung einzuhalten und Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung zu befolgen. Sie sind gehalten, den Zweck des Vereins tatkräftig zu 
unterstützen. 
 
(2) Die Mitglieder sind berechtigt, an Mitgliederversammlungen teilzunehmen, in ihnen Anträge zu 
stellen und ihr Stimmrecht auszuüben. Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme. 
 
(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, einen Jahresbeitrag zu bezahlen. Die Höhe des Jahresbeitrages 
und die Fälligkeit beschließt die Mitgliederversammlung in einer Beitragsordnung. 
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§ 5 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt 
1. durch schriftliche Austrittserklärung zum Schluß des Geschäftsjahres. Diese ist dem  
    Vorstand schriftlich bis zum 31.10. des laufenden Jahres mitzuteilen;  
2. durch Ableben des Mitgliedes;  
3. bei Personenvereinigungen durch Beendigung und bei juristischen Personen durch  
    Verlust der Rechtsfähigkeit; 
4. durch Ausschluss seitens des Vorstandes oder der Mitgliederversammlung. 
 
(2) Der Ausschluss gem. §5, Abs. 1, Punkt 4 erfolgt nach Anhörung des Betroffenen durch den 
Vorstand des Vereins.  Er kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Der Betroffene kann nach erfolgter 
Mitteilung beim Vorstand des Vereins Einspruch einlegen. Der Einspruch ist innerhalb eines Monats 
seit schriftlicher Zustellung des Ausschlußbeschlusses schriftlich an den Vorstand zu richten, der 
diesen Einspruch bei der nächsten Mitgliederversammlung auf die Tagesordnung setzen muß. Über 
den Einspruch entscheiden sodann die Mitglieder mit einfacher Mehrheit. Der Rechtsweg bleibt offen. 
 
(3) Ein Mitglied hat beim Ausscheiden keinerlei Ansprüche finanzieller Art gegen den Verein oder das 
Vereinsvermögen. 

 
§ 6 

Mittel des Vereins 
 
(1) Die Mittel zur Erfüllung seiner aus dem Zweck resultierenden Aufgaben erhält der Verein durch 
 
1. Mitgliedsbeiträge 
2. Geldspenden 
3. Sachspenden 
4. sonstige Zuwendungen. 
 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 
 

 
§ 7 

Organe des Vereins 
 
Der Verein wird durch den Vorstand vertreten. Dieser wird durch die Mitgliederversammlung gewählt. 

 
 

§ 8 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht der 
Mitgliederversammlung zugewiesen sind.  
 
(2) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, bis zu zwei Stellvertretern, dem Schatzmeister und 
dem Büroleiter, wobei die Position des Büroleiters mit der des Vorsitzenden oder eines der 
Stellvertretenden Vorsitzenden identisch sein kann. 
Die Mitgliederversammlung beschließt darüber, ob ein oder zwei Stellvertreter gewählt werden und ob 
die Position des Büroleiters mit der des Vorsitzenden oder eines Stellvertreters identisch besetzt wird.  
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Ein 
während einer Wahlperiode ausgeschiedenes Vorstandsmitglied kann der Vorstand durch Berufung 
eines neuen Mitgliedes mit Wirkung bis zur nächsten Mitgliederversammlung ersetzen. 
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(3) Die Mitglieder des Vorstandes bilden den Vorstand des Vereins i.S.v. § 26 Abs. 2 BGB. Jeder von 
ihnen ist allein vertretungsberechtigt. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. 
 
(4) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen, zu denen der Vorsitzende, bei dessen 
Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende einlädt.  
 
(5) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. 
Er beschließt mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des die Sitzung leitenden 
Vorstandsmitgliedes den Ausschlag. 
 
(6) Der Vorstand erstellt jährlich einen Vereinsetat für das folgende Geschäftsjahr, der von der 
Mitgliederversammlung genehmigt wird. 
 
(7) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Protokollführer zu unterzeichnen und 
vom Vorstand zu genehmigen ist. Die Protokolle sind aufzubewahren. 

 
 

§ 9 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden, mindestens einmal im Jahr oder auf Antrag von mindestens einem 
Viertel der Mitglieder des Vereins unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Einberufung erfolgt 
schriftlich mit einer Frist von mindestens drei Wochen. Anträge zur Mitgliederversammlung müssen 
dem Vorstand mindestens eine Woche vorher schriftlich vorliegen. 
 
(2) Ein Mitglied kann sich in der Mitgliederversammlung durch ein anderes Mitglied bei der 
Stimmabgabe durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen. Jedes Mitglied kann jedoch nur ein 
anderes Mitglied vertreten. Personenvereinigungen und juristische Personen können sich durch eine 
vertretungsberechtigte Person oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten vertreten lassen. Der 
Vertreter braucht nicht selbst Mitglied des Vereins zu sein. 
 
(3) Jede ordnungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 

 
§ 10 

Büroleiter 
 

(1) Die organisatorische Abwicklung der in § 2, Abs. 2 beschriebenen Aufgaben wird dem Büroleiter 
auf Weisung des Vorstandes ganz oder teilweise übertragen. 
 
(2) Der Büroleiter erhält eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe des jährlichen Vereinsetats. 
 
(3) Zum Büroleiter kann auch der Vorsitzende des Vorstandes oder sein Stellvertreter berufen werden.  
 
(4) Für die ordnungsgemäße Aufsicht über die Arbeit des Büroleiters ist der gesamte Vorstand 
verantwortlich. 
 

§ 11 
Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins 

 
(1) Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der in der Mitgliederversammlung 
vertretenen Stimmberechtigten. 
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(2) Zur Fassung eines Beschlusses über die Auflösung des Vereins ist eine Stimmenmehrheit von 
zwei Dritteln der vertretenen Stimmen erforderlich. Im Falle der Auflösung des Vereins werden die 
noch unerledigten Angelegenheiten durch den Vorstand abgewickelt. 
 
(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines Zweckes gem. § 2 fällt das Vermögen des 
Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte 
Körperschaft zwecks Verwendung für Bildung und Erziehung. 
 

§ 12 
Niederschriften 

 
Über alle Mitgliederversammlungen des Vereins sind Niederschriften anzufertigen und vom 
Vorsitzenden bzw. dem Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben. 
 

§ 13  
Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung wurde von der Gründungsversammlung am 14. Dezember 1999 beschlossen. Sie tritt mit 
Eintragung im Vereinsregister des Amtsgerichts München in Kraft. 
 
Der Verein wurde am 9. Februar 2000 in das Vereinsregister des Amtsgerichts München unter der  
Nr. VR 16773 eingetragen. 
 
Die Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 27. Juni 2000 geändert.  
Die Satzungsänderung wurde am 29. August 2000 in das Vereinsregister des Amtsgerichts München 
eingetragen. 
 
Die Satzung wurde in der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 09. Dezember 2008 
geändert.  
Die Satzungsänderung wurde am 06. Februar 2009 in das Vereinsregister des Amtsgerichts München 
eingetragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postalische Anschrift der Büroleitung: 
 
Deutsches Kompensations Forum e.V. (DKF) 
c/o Jürgen Missling 
 
Am Waldrand 43 
81377 München 
 
Tel.: +49-89-7166-9059        Fax: +49-89-7166-9086 
E-Mail: juergen.missling@dkf-kompensation.com 
Internet: http://www.dkf-kompensation.com 


